
Rückläufer von: BUND
Schriftsatz vom: 17.02.2021
Betrifft: Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan
Seite: 1/3

Stellungnahme: Hinweis

Abwägungsvorschlag:

Die Gemeinde nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.

Zur Kenntnis genommen.
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Zu Reihenabstand:
Im Entwurf zum PV-Erlass des Landes heißt es:

Erneuerbaren Energien in einem ersten Schritt bis 2025 auf mindestens 37 Terrawattstunden (TWh) 
auszubauen.[...]Das Ziel der Landesregierung, den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter zu forcieren, erfordert 
neben dem Ausbau der Gebäudeanlagen die Entwicklung bestehender und neuer Standorte für Solarenergie -
Freiflächen-
Bei dem Ausbau der regenerativen Solar-Energie auf Freiflächen sollte grundsätzlich die Wahl eines möglichst 
flächensparenden Layouts bevorzugt werden, um die Flächeninanspruchnahme  zu reduzieren.  Hierbei wird das 
Aussparen bzw. Abstandshalten zu wertvollen Biotopstrukturen berücksichtigt  (Gräben, feuchte Senken, 
Kleingewässer) (Herden et al 2009). Die Gemeinde hält das gewählte Modul -Layout für geeignet, eine ausreichende 
Energieerzeugung zu gewährleisten und so eine weitere Flächeninanspruchnahme durch andernfalls nötige 
Ausbreitung der PV-Anlage zu vermeiden.
Im Umweltbericht wurde ergänzt:

-Module reflektierten Lichtes kann theoretisch zu Auswirkungen auf 
das Orientierungsverhalten von Tieren führen. Hierbei ist vor allem die mögliche Verwechslung der PV -
Freiflächenanlage mit Wasserflächen von Bedeutung, da sich bei deren Ansicht ebenso wie bei Wasserflächen i.d.R. 
der Himmel widergespiegelt und diesbezüglich ein vergleichbares Spiegelungsverhalten entsteht. Das 
Kollisionsrisiko von Vögeln mit den PV-Modulen wird insgesamt jedoch als gering eingeschätzt, obgleich unter 
besonders ungünstigen Umweltbedingungen einzelne Fälle nicht auszuschließen sind. Als empfindlich werden vor 
allem nachts ziehende schlechte Flieger wie z.B. See- und Lappentaucher oder Alken

Der Abstand zwischen Boden und Modulunterkante beträgt (aus statischen Gründen) mindestens 70 cm, teils 
jedoch auch mehr. Dies gewährleistet einerseits einen ausreichenden Streulichteinfall und verringert andererseits 
die Verletzungsgefahr für weidende Schafe. In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wurde 
aufgenommen:

Zu Zaun und Sicherheitssystem:
In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wurde aufgenommen:
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Die Gemeinde nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.

Zur Kenntnis genommen.

Zu Ausgleichsflächen:
Betrifft Planung der Nachbargemeinde Süderlügum.
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